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Die Rauchmelder
im Detail 

Baden-Württemberg führte 
Gründe für das Handeln lag
Menschen um das Leben ka

Die Pflicht für die Montage v

Für Bestandsbauten gilt ein

Rauchmelderpflic
– Für welche Woh
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Rauchmelderpflicht n
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Besonderheit: 

• Die Rauchmelderpflic
“Wohnungen” in der 
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Anwendung. Aber au
Mehrfamilienhaus en
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auchmelderpflicht Baden-Württemberg 
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Wer ist für den Einbau und den Betrieb der 
Rauchmelder zuständig? 

• Einbau: Verantwortlich für den Einbau der Rauchmelder ist der Eigentümer 
des Hauses/ der Wohnung. 

• Betrieb/Wartung: Für die Wartung, d.h. Batteriewechsel, regelmäßige Test 
des Rauchmelders und Wartung ist der Bewohner/Mieter verantwortlich. Dies 
gilt nicht, wenn vereinbart wird, dass der Eigentümer die Wartung übernimmt. 

Die Rauchmelderpflicht in Baden-Württemberg ist 
hier gesetzlich geregelt: 

• Gesetzlich festgehalten ist die Rauchmelderpflicht in der Landesbauordnung 
für Baden-Württemberg. Die aktuelle Version ist  unter            
www.landesrecht-bw.de verfügbar.   §15 (7). 

 

Quelle: Rauchmelderpflicht.net/rauchmelderpflicht-baden-wuerttemberg/ 

 

 
 
 


